
 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) 

§ 15 Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen 
(1) Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmi-

gungsbedürftigen Anlage ist, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der

zuständigen Behörde mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begon-

nen werden soll, schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf in § 1

genannte Schutzgüter auswirken kann. Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne

des § 10 Abs. 1 Satz 2 beizufügen, soweit diese für die Prüfung erforderlich sein

können, ob das Vorhaben genehmigungsbedürftig ist. Die zuständige Behörde

hat dem Träger des Vorhabens den Eingang der Anzeige und der beigefügten

Unterlagen unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Sie teilt dem Träger des Vor-

habens nach Eingang der Anzeige unverzüglich mit, welche zusätzlichen Unter-

lagen sie zur Beurteilung der Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 benötigt. Die

Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für eine Anlage, die nach § 67 Abs. 2 oder §

67a Abs. 1 anzuzeigen ist oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 16 Abs.

4 der Gewerbeordnung anzuzeigen war. 

(2) Die zuständige Behörde hat unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats

nach Eingang der Anzeige und der nach Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Unterla-

gen, zu prüfen, ob die Änderung einer Genehmigung bedarf. Der Träger des

Vorhabens darf die Änderung vornehmen, sobald die zuständige Behörde ihm

mitteilt, dass die Änderung keiner Genehmigung bedarf, oder sich innerhalb der

in Satz 1 bestimmten Frist nicht geäußert hat. Absatz 1 Satz 3 gilt für nach-

gereichte Unterlagen entsprechend. 

(3) Beabsichtigt der Betreiber, den Betrieb einer genehmigungsbedürftigen

Anlage einzustellen, so hat er dies unter Angabe des Zeitpunktes der Einstellung

der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen

über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus § 5

Abs. 3 ergebenden Pflichten beizufügen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die in

Absatz 1 Satz 5 bezeichneten Anlagen entsprechend. 

(4) In der Rechtsverordnung nach § 10 Abs. 10 können die näheren Einzelheiten

für das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 geregelt werden. 



§ 15a (weggefallen) 

§ 16 Wesentliche Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen 
(1) Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmi-

gungsbedürftigen Anlage bedarf der Genehmigung, wenn durch die Änderung

nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prü-

fung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 erheblich sein können (wesentliche Änderung); eine

Genehmigung ist stets erforderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung des

Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage für sich genommen die Leis-

tungsgrenzen oder Anlagengrößen des Anhangs zur Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen erreichen. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich,

wenn durch die Änderung hervorgerufene nachteilige Auswirkungen offensicht-

lich gering sind und die Erfüllung der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 ergebenden

Anforderungen sichergestellt ist. 

(2) Die zuständige Behörde soll von der öffentlichen Bekanntmachung des Vor-

habens sowie der Auslegung des Antrags und der Unterlagen absehen, wenn der

Träger des Vorhabens dies beantragt und erhebliche nachteilige Auswirkungen

auf in § 1 genannte Schutzgüter nicht zu besorgen sind. Dies ist insbesondere

dann der Fall, wenn erkennbar ist, dass die Auswirkungen durch die getroffenen

oder vom Träger des Vor-habens vorgesehenen Maßnahmen ausgeschlossen

werden oder die Nachteile im Verhältnis zu den jeweils vergleichbaren Vortei-

len gering sind. Betrifft die wesentliche Änderung eine in einem vereinfachten

Verfahren zu genehmigende Anlage, ist auch die wesentliche Änderung im ver-

einfachten Verfahren zu genehmi-gen. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Über den Genehmigungsantrag ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten,

im Falle des Absatzes 2 in drei Monaten zu entscheiden. Im Übrigen gilt § 10

Abs. 6a Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Für nach § 15 Abs. 1 anzeigebedürftige Änderungen kann der Träger des

Vorhabens eine Genehmigung beantragen. Diese ist im vereinfachten Verfahren

zu erteilen; Absatz 3 und § 19 Abs. 3 gelten entsprechend. 

(5) Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn eine genehmigte Anlage oder

Teile einer genehmigten Anlage im Rahmen der erteilten Genehmigung ersetzt

oder ausgetauscht werden sollen. 



§ 17 Nachträgliche Anordnungen 
(1) Zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und der auf Grund dieses Gesetzes

erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten können nach Erteilung der

Genehmigung sowie nach einer nach § 15 Abs. 1 angezeigten Änderung Anord-

nungen getroffen werden. Wird nach Erteilung der Genehmigung sowie nach

einer nach § 15 Abs. 1 angezeigten Änderung festgestellt, dass die Allgemein-

heit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen

Belästigungen geschützt ist, soll die zuständige Behörde nachträgliche Anord-

nungen treffen. 

(1a) Bei Anlagen, die in Spalte 1 des Anhangs der Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen genannt sind, ist vor dem Erlass einer nachträglichen

Anordnung nach Absatz 1 Satz 2, durch welche Grenz-werte für Emissionen neu

festgelegt werden sollen, der Entwurf der Anordnung öffentlich bekannt zu

machen. § 10 Abs. 3 und 4 Nr. 1 und 2 gilt für die Bekanntmachung entspre-

chend. Einwendungsbefugt sind Personen, deren Belange durch die nachträgli-

che Anordnung berührt werden, sowie Vereinigungen, welche die Anforderun-

gen von § 3 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen.

Für die Entscheidung über den Erlass der nachträglichen Anordnung gilt § 10

Abs. 7 und 8 entsprechend. 

(2) Die zuständige Behörde darf eine nachträgliche Anordnung nicht treffen,

wenn sie unverhältnismäßig ist, vor allem wenn der mit der Erfüllung der

Anordnung verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit der Anordnung

angestrebten Erfolg steht; dabei sind insbesondere Art, Menge und Gefährlich-

keit der von der Anlage ausgehenden Emissionen und der von ihr verursachten

Immissionen sowie die Nutzungsdauer und technische Besonderheiten der

Anlage zu berücksichtigen. Darf eine nachträgliche Anordnung wegen Unver-

hältnismäßigkeit nicht getroffen werden, soll die zuständige Behörde die Geneh-

migung unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 ganz oder teil-

weise widerrufen; § 21 Abs. 3 bis 6 sind anzuwenden. 

(3) Soweit durch Rechtsverordnung die Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 2

abschließend festgelegt sind, dürfen durch nachträgliche Anordnungen weiterge-

hende Anforderungen zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

nicht gestellt werden. 

(3a) Die zuständige Behörde soll von nachträglichen Anordnungen absehen,



soweit in einem vom Betreiber vorgelegten Plan technische Maßnahmen an des-

sen Anlagen oder an Anlagen Dritter vorgesehen sind, die zu einer weitergehen-

den Verringerung der Emissionsfrachten führen als die Summe der Minderun-

gen, die durch den Erlass nachträglicher Anordnungen zur Erfüllung der sich aus

diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-

gen ergebenden Pflichten bei den beteiligten Anlagen erreich-bar wäre und hier-

durch der in § 1 genannte Zweck gefördert wird. Dies gilt nicht, soweit der

Betreiber bereits zur Emissionsminderung auf Grund einer nachträglichen

Anordnung nach Absatz 1 oder einer Auflage nach § 12 Abs. 1 verpflichtet ist

oder eine nachträgliche Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 getroffen werden soll.

Der Ausgleich ist nur zwischen denselben oder in der Wirkung auf die Umwelt

vergleichbaren Stoffen zulässig. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für nicht betriebs-

bereite Anlagen, für die die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb

erteilt ist oder für die in einem Vorbescheid oder einer Teilgenehmigung Anfor-

derungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 festgelegt sind. Die Durchführung der Maßnah-

men des Plans ist durch Anordnung sicherzustellen. 

(4) Ist es zur Erfüllung der Anordnung erforderlich, die Lage, die Beschaffenheit

oder den Betrieb der Anlage wesentlich zu ändern und ist in der Anordnung

nicht abschließend bestimmt, in welcher Weise sie zu erfüllen ist, so bedarf die

Änderung der Genehmigung nach § 16. 

(4a) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 soll bei Abfallentsorgungsanla-

gen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 auch eine Sicherheitsleistung angeordnet

werden. Nach der Einstellung des gesamten Betriebs können Anordnungen zur

Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 ergebenden Pflichten nur noch während eines

Zeitraums von einem Jahr getroffen werden. 

(4b) Anforderungen im Sinne des § 12 Absatz 2c können auch nachträglich

angeordnet werden. (5) Die Absätze 1 bis 4b gelten entsprechend für Anlagen,

die nach § 67 Abs. 2 anzuzeigen sind oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach

§ 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren. 



§ 18 Erlöschen der Genehmigung 
(1) Die Genehmigung erlischt, wenn 

1. innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde gesetzten angemessenen Frist

nicht mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen oder 

2. eine Anlage während eines Zeitraums von mehr als drei Jahren nicht mehr

betrieben 

worden ist. 

(2) Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis auf-

gehoben wird. 

(3) Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag die Fristen nach Absatz 1 aus

wichtigem Grunde verlängern, wenn hierdurch der Zweck des Gesetzes nicht

gefährdet wird. 

§ 20 Untersagung, Stilllegung und Beseitigung 
(1) Kommt der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage einer Auflage,

einer vollziehbaren nachträglichen Anordnung oder einer abschließend

bestimmten Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach § 7 nicht nach und betref-

fen die Auflage, die Anordnung oder die Pflicht die Beschaffenheit oder den

Betrieb der Anlage, so kann die zuständige Behörde den Betrieb ganz oder teil-

weise bis zur Erfüllung der Auflage, der Anordnung oder der Pflichten aus der

Rechtsverordnung nach § 7 untersagen. 

(1a) Die zuständige Behörde hat die Inbetriebnahme oder Weiterführung einer

genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder Teil eines Betriebs-

bereichs ist und gewerblichen Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher

Unternehmungen Verwendung findet, ganz oder teilweise zu untersagen,

solange und soweit die von dem Betreiber getroffenen Maßnahmen zur Verhü-

tung schwerer Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG

oder zur Begrenzung der Auswirkungen derartiger Unfälle eindeutig unzurei-

chend sind. Die zuständige Behörde kann die Inbetriebnahme oder Weiter-

führung einer Anlage im Sinne des Satzes 1 ganz oder teilweise untersagen,

wenn der Betreiber die in einer zur Umsetzung der Richtlinie 96/82/EG erlas-

senen Rechtsverordnung vorgeschriebenen Mitteilungen, Berichte oder sonsti-

gen Informationen nicht fristgerecht übermittelt. 

(2) Die zuständige Behörde soll anordnen, dass eine Anlage, die ohne die erfor-

derliche Genehmigung errichtet, betrieben oder wesentlich geändert wird, still-



zulegen oder zu beseitigen ist. Sie hat die Beseitigung anzuordnen, wenn die

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht auf andere Weise ausreichend

geschützt werden kann. 

(3) Die zuständige Behörde kann den weiteren Betrieb einer genehmigungsbe-

dürftigen Anlage durch den Betreiber oder einen mit der Leitung des Betriebs

Beauftragten untersagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässig-

keit dieser Personen in Bezug auf die Einhaltung von Rechtsvorschriften zum

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen dartun, und die Untersagung zum

Wohl der Allgemeinheit geboten ist. Dem Betreiber der Anlage kann auf Antrag

die Erlaubnis erteilt werden, die Anlage durch eine Person betreiben zu lassen,

die die Gewähr für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage bietet. Die Erlaub-

nis kann mit Auflagen verbunden werden. 

§ 21 Widerruf der Genehmigung 
(1) Eine nach diesem Gesetz erteilte rechtmäßige Genehmigung darf, auch nach-

dem sie unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die

Zukunft nur widerrufen werden, 1. wenn der Widerruf gemäß § 12 Abs. 2

Satz 2 oder Abs. 3 vorbehalten ist; 

2. wenn mit der Genehmigung eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte

diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat; 

3. wenn die Genehmigungsbehörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsa-

chen berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, und wenn ohne den

Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 

4. wenn die Genehmigungsbehörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift

berechtigt wäre, die Genehmigung nicht zu erteilen, soweit der Betreiber von

der Genehmigung noch keinen Gebrauch gemacht hat, und wenn ohne den

Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 

5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

(2) Erhält die Genehmigungsbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche den

Widerruf einer Genehmigung rechtfertigen, so ist der Widerruf nur innerhalb

eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. 

(3) Die widerrufene Genehmigung wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs

unwirksam, wenn die Ge-nehmigungsbehörde keinen späteren Zeitpunkt

bestimmt. 

(4) Wird die Genehmigung in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 widerrufen,



so hat die Genehmigungsbehörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermö-

gensnachteil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den

Bestand der Genehmigung vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist.

Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu

ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand der Genehmigung hat. Der auszug-

leichende Vermögensnachteil wird durch die Genehmigungsbehörde festgesetzt.

Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist

beginnt, sobald die Genehmigungsbehörde den Betroffenen auf sie hingewiesen

hat. 

(5) Die Länder können die in Absatz 4 Satz 1 getroffene Bestimmung des Ent-

schädigungspflichtigen abweichend regeln. 

(6) Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist der ordentliche Rechtsweg

gegeben. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, wenn eine Genehmigung, die von einem

Dritten angefochten worden ist, während des Vorverfahrens oder während des

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem

Widerspruch oder der Klage abgeholfen wird. 



§ 67 Übergangsvorschrift 
(1) Eine Genehmigung, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 16 oder

§ 25 Abs. 1 der Gewerbeordnung erteilt worden ist, gilt als Genehmigung nach

diesem Gesetz fort. 

(2) Eine genehmigungsbedürftige Anlage, die bei Inkrafttreten der Verordnung

nach § 4 Abs. 1 Satz 3 errichtet oder wesentlich geändert ist oder mit deren

Errichtung oder wesentlichen Änderung begonnen worden ist, muss innerhalb

eines Zeitraums von drei Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung der zustän-

digen Behörde angezeigt werden, sofern die Anlage nicht nach § 16 Abs. 1 oder

§ 25 Abs. 1 der Gewerbeordnung genehmigungsbedürftig war oder nach § 16

Abs. 4 der Gewerbeordnung angezeigt worden ist. Der zuständigen Behörde

sind innerhalb eines Zeitraums von zwei Monaten nach Erstattung der Anzeige

Unterlagen gemäß § 10 Abs. 1 über Art, Lage, Umfang und Betriebsweise der

Anlage im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung nach § 4 Abs. 1 Satz 3

vorzulegen. 

(3) Die Anzeigepflicht nach Absatz 2 gilt nicht für ortsveränderliche Anlagen,

die im vereinfachten Verfahren (§ 19) genehmigt werden können. 

(4) Bereits begonnene Verfahren sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes

und der auf dieses Gesetz gestützten Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu

Ende zu führen. 

(5) Soweit durch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der

IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli

2001 (BGBl. I S. 1950) in § 5 neue Anforderungen festgelegt worden sind, sind

diese von Anlagen, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des genannten

Gesetzes in Betrieb befanden oder mit deren Errichtung zu diesem Zeitpunkt

begonnen wurde, bis zum 30. Oktober 2007 zu erfüllen. Für Anlagen, für die bei

Inkrafttreten des in Satz 1 genannten Gesetzes ein vollständiger Genehmi-

gungsantrag nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften vorlag,

gelten Satz 1 sowie die bis zum Inkrafttreten des in Satz 1 genannten Gesetzes

geltenden Vorschriften für Antragsunterlagen. 

(6) Eine nach diesem Gesetz erteilte Genehmigung für eine Anlage zum

Umgang mit 

1. gentechnisch veränderten Mikroorganismen, 

2. gentechnisch veränderten Zellkulturen, soweit sie nicht dazu bestimmt sind,

zu Pflanzen regeneriert zu werden, 



3. Bestandteilen oder Stoffwechselprodukten von Mikroorganismen nach Num-

mer 1 oder Zellkulturen nach Nummer 2, soweit sie biologisch aktive, rekom-

binante Nukleinsäure enthalten, ausgenommen Anlagen, die ausschließlich

Forschungszwecken dienen, gilt auch nach dem Inkrafttreten eines Gesetzes

zur Regelung von Fragen der Gentechnik fort. Absatz 4 gilt entsprechend. 

(7) Eine Planfeststellung oder Genehmigung nach dem Abfallgesetz gilt als

Genehmigung nach diesem Gesetz fort. Eine Anlage, die nach dem Abfallgesetz

angezeigt wurde, gilt als nach diesem Gesetz angezeigt. Abfallentsorgungsanla-

gen, die weder nach dem Abfallgesetz planfestgestellt oder genehmigt noch

angezeigt worden sind, sind unverzüglich bei der zuständigen Behörde anzuzei-

gen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(8) Für die für das Jahr 1996 abzugebenden Emissionserklärungen ist § 27 in der

am 14. Oktober 1996 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(9) Baugenehmigungen für Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr

als 50 Metern, die bis zum 1. Juli 2005 erteilt worden sind, gelten als Genehmi-

gungen nach diesem Gesetz. Nach diesem Gesetz erteilte Genehmigungen für

Windfarmen gelten als Genehmigungen für die einzelnen Windkraftanlagen.

Verfahren auf Erteilung einer Baugenehmigung für Windkraftanlagen, die vor

dem 1. Juli 2005 rechtshängig geworden sind, werden nach den Vorschriften der

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen und der Anlage 1 des Geset-

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der bisherigen Fassung abge-

schlossen; für die in diesem Zusammenhang erteilten Baugenehmigungen gilt

Satz 1 entsprechend. Sofern ein Verfahren nach Satz 3 in eine Klage auf Ertei-

lung einer Genehmigung nach diesem Gesetz geändert wird, gilt diese Änderung

als sachdienlich. 

(10) § 47 Abs. 5a gilt für die Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Luf-

treinhalteplänen nach § 47, die nach dem 25. Juni 2005 eingeleitet worden sind. 

§ 67a Überleitungsregelung aus Anlass der Herstellung der Einheit
Deutschlands 
(1) In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet muss eine

genehmigungsbedürftige Anlage, die vor dem 1. Juli 1990 errichtet worden ist

oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde, innerhalb von

sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt der zuständigen Behörde angezeigt wer-

den. Der Anzeige sind Unterlagen über Art, Umfang und Betriebsweise beizufü-



gen. 

(2) In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet darf die Ertei-

lung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb oder zur wesentlichen

Änderung der Lage, Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbe-

dürftigen Anlage wegen der Überschreitung eines Immissionswertes durch die

Im-missionsvorbelastung nicht versagt werden, wenn 

1. die Zusatzbelastung geringfügig ist und mit einer deutlichen Verminderung

der Immissionsbelastung im Einwirkungsbereich der Anlage innerhalb von

fünf Jahren ab Genehmigung zu rechnen ist oder 

2. im Zusammenhang mit dem Vorhaben Anlagen stillgelegt oder verbessert

werden und dadurch eine Verminderung der Vorbelastung herbeigeführt wird,

die im Jahresmittel mindestens doppelt so groß ist wie die von der Neuanlage

verursachte Zusatzbelastung. 

(3) Soweit die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 27. Februar

1986 (GMBI S. 95, 202) die Durchführung von Maßnahmen zur Sanierung von

Altanlagen bis zu einem bestimmten Termin vorsieht, verlängern sich die hie-

raus ergebenden Fristen für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte

Gebiet um ein Jahr; als Fristbeginn gilt der 1. Juli 1990. 


